
 
 

Gemeinde Oberndorf in Tirol 
Josef-Hager-Straße 15, 6372 Oberndorf 

Tel.: 05352 62910 | gemeinde@oberndorf.tirol.gv.at  

 
 

 

N i e d e r s c h r i f t - öffentlich 
 

über die 6. Gemeinderatssitzung 

am Mittwoch, den 28.12.2022 um 09:00 Uhr 

im Sitzungszimmer, Gemeindeamt 

 
 

Anwesend: 

Bgm. Hans Schweigkofler  

Vizebgm. Hannes Waltl  

GR Hansjörg Landmann  

GR Markus Bachler  

GR Andreas Bombek  

GR Stefan Bombek  

GR Sebastian Härting, BSc  

GR Werner Hochfilzer  

GR Benedikt Jungl  

GV Christian Schroll  

GRin Sabine Schwaiger (Anwesend ab 09:02 Uhr)  

GR David Sojer  

GRin Laura Stöckl  

GRin Alexandra Wieser   

GRin Olesia Zalkowski, MA (Anwesend ab 09:02 Uhr)  

 

Günter Huber (Finanzabteilung) 

Schriftführerin Mag. Alexandra Gartner-Müller  

 

Zuhörer: 6 

 

Abwesend: 0 

 

Beginn: 09:00 Uhr 

Ende:  11:50 Uhr 
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Tagesordnung 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Bericht des Bürgermeisters 

3. Ausschusssitzungen 

3.1. Umwelt 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Verordnung zur Festsetzung der Freizeitwohnsitzabgabe 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Verordnung zur Festsetzung einer Leerstandsabgabe 

6. Beratung und Beschlussfassung zur Senkung des Dienstgeberbeitrages für die Jahre 2023 und 2024 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Umstellung auf k5 Lohnabrechnung 

8. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag 2023 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der 

Gemeinde Oberndorf in Tirol im Bereich Gp. 4321 und 4323 (Kals) 

10. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Raumordnungs-/Widmungsvertrages 

betreffend Gp. 5034/8 (Biehl) 

11. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Umwidmung im Bereich Gp. 5034/8 (Daxer) 

12. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Umwidmung im Bereich Gp. .340 und 4777/4 

(Landmann) 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich Gp. 5914/2 

(Friedhof) 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich Gp. 4486/7 

(Höck) 

15. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit der Hoagascht 

Bau GmbH im Bereich Gp. 4918/1 (Gehsteigerweiterung) 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Bildung und Erweiterung einer Verwaltungsgemeinschaft zur 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen für Freizeitwohnsitze und den Abschluss einer 

Vereinbarung über die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe einer Presseförderung 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Förderung der heimischen Landwirtschaft 

19. Beratung und Beschlussfassung über die Subvention des Mädchen- und Beratungszentrums 

20. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich Gp. 4779 

(Schroll) 

21. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

22. Beratung und Beschlussfassung über die Sonderzahlung Weihnachtsgeld 

23. Beratung und Beschlussfassung über die Nachbesetzung des Bauamtes 
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Sitzungsverlauf und Beschlüsse 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, dankt für das Erscheinen und stellt die 

Beschlussfähigkeit fest.  

 
 
2. Bericht des Bürgermeisters 

Entfällt  

 
 
3. Ausschusssitzungen 

3.1. Umwelt 

Bericht entfällt abwesenheitsbedingt.  

 
 
4. Beratung und Beschlussfassung über die Verordnung zur Festsetzung der Freizeitwohnsitzabgabe 

Der Bürgermeister berichtet über die Änderung des Gesetzes über die Erhebung einer 

Freizeitwohnsitzabgabe, welches mit dessen Inkrafttreten am 01.01.2023 unter Berücksichtigung der 

Inflation eine Erhöhung der Mindest- als auch Höchstbeträge von rund 15 % vorsieht. Im Gegenzug ist auch 

die Verordnung der Gemeinde entsprechend zu adaptieren und neu zu beschließen.  

 

Der Gemeinde entstehen im Zuge der Überprüfung der Einhaltung und Erfüllung von bau-, raumordnungs- 

und abgabenrechtlichen Bestimmungen für Freizeitwohnsitze durch die Verwaltungsgemeinschaft 

erhebliche Kosten (Personal- und Sachaufwand), die bei den Abgabenertragsanteilen des Bundes nicht 

berücksichtigt werden. Die Freizeitwohnsitzabgabe ermöglicht der Gemeinde diese erheblichen und 

erhöhten finanziellen Belastungen und Kosten – auch im Zuge der Schaffung von Infrastruktureinrichtungen 

– teilweise auszugleichen.  

Bei der Festlegung der Abgabenhöhe ist u.a. auch auf den Verkehrswert der Liegenschaft der Gemeinde 

Bedacht zu nehmen. 

In der Vergangenheit wurde die Abgabenhöhe mit 90 % des Höchstbetrages festgelegt. Die weitere 

Festlegung der Abgabenhöhe der Gemeinde Oberndorf in Tirol in Höhe von 90 % des Höchstsatzes 

berücksichtigt und orientiert sich (auch an den bisherigen Abgabehöhen) der Nachbargemeinden Kitzbühel 

(100%) und St. Johann in Tirol (85 %).  

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

die Verordnung über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe und die Festlegung der Abgabenhöhe mit 90 % 

des Höchstbetrages. 

 
 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Verordnung zur Festsetzung einer Leerstandsabgabe 

Der Bürgermeister erläutert: „Mit Inkrafttretens des Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetzes 

am 01.01.2023 unterliegen Gebäude, die über einen durchgehenden Zeitraum von sechs Monaten nicht als 
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Wohnsitz verwendet werden, einer Leerstandsabgabe. Zur Erhebung der Abgabenhöhe der 

Leerstandsabgabe hat jede Gemeinde eine Verordnung zu erlassen.“ 

 

Für die Gemeinde Oberndorf i.T. gilt, wie für alle anderen Vorbehaltsgemeinden im Bezirk Kitzbühel, die 

erhöhte Abgabe (Gemeinden mit besonders hohem Druck auf den Wohnungsmarkt). Bei der Festlegung der 

Abgabenhöhe ist u.a. auf den jeweiligen Verkehrswert der Liegenschaften in der Gemeinde Bedacht zu 

nehmen. Weiters orientiert sich Oberdorf i.T. bei der Festsetzung der Abgabenhöhe an den 

Nachbargemeinden Kitzbühel (100%), Reith bei Kitzbühel (100 %) und St. Johann in Tirol (85 %) und legt 

analog zur Freizeitwohnsitzabgabe den Höchstbetrag der Abgabe mit 90 % fest.  

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol mit 14 : 1 

Gegenstimme (GR Werner Hochfilzer) die Verordnung über die Höhe der Leerstandsabgabe und die 

Festlegung der Abgabenhöhe mit 90 % des Höchstbetrages. 

 
 
6. Beratung und Beschlussfassung zur Senkung des Dienstgeberbeitrages für die Jahre 2023 und 2024 

Das Teuerungs-Entlastungspacket des Bundes ermöglicht allen Gemeinden die Senkung des 

Dienstgeberbeitrages von 3,9 % auf 3,7 % v.H. in den Kalenderjahren 2023 und 2024, so der Bürgermeister. 

Die Senkung der Lohnnebenkosten kommt ausschließlich den Finanzen der Gemeinden zugute und hat keine 

Auswirkungen auf die jeweiligen Dienstnehmer/Innen.  

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

die Senkung des Dienstgeberbeitrages von 3,9 v.H auf 3,7 vH. für die Jahre 2023 und 2024. 

 
 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Umstellung auf k5 Lohnabrechnung 

Bisher wurde die Lohnverrechnung der Gemeindebediensteten von der Landesbuchhaltung in Innsbruck 

betreut und abgewickelt. Der Bürgermeister erläutert weiters die Vorteile einer Umstellung der 

Lohnverrechnung auf die Kufsteiner IT-Service Firma Kufgem (k5 Lohnverrechnung), die sehr viele andere 

Gemeinden in diesen Belangen betreut. 

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

die Umstellung auf k5 Lohnabrechnung (Kufgem).  

 

 
8. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag 2023 

Vizebgm. Waltl beantragt den 8. Tagesordnungspunkt hinter den 20. Tagesordnungspunkt zu verschieben. 

 

Der Bürgermeister teilt mit, die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte beibehalten zu wollen. 

 

Der Bürgermeister erteilt das Wort an den Finanzverwalter Günter Huber. Dieser präsentiert den 

Haushaltsvoranschlag 2023. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen: 
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- GV Christian Schroll erkundigt sich im Wesentlichen bei den Positionen Friedhofsanlage, Toiletten 
Schwimmbad, Finanzierung Tiefbrunnen Wiesenschwang, Personalkosten, Versicherungen, 
Instandhaltungskosten, Stromkosten, Mieteinnahmen Gemeindegebäude, Grundkauf, 
Tierschutzverein, Umweltschutz, Flüchtlingshilfe weiters Softwarebetreuung der Gemeinde. 
 

- GR Andreas Bombek regt eine Stromkostenevaluierung bei allen Gemeindegebäuden an. 
 

- GR David Sojer gibt die Frage zu Protokoll, ob beispielsweise bei der Position „PV Anlage € 50,000,--
" noch einmal ein Gemeinderatsbeschluss notwendig sei, wenn zB. eine PV-Anlage um € 25.000,- für 
das Gemeindeamt angekauft würde.  
Der Bürgermeister erläutert, dass bei budgetierten € 50.000,- für eine PV-Anlage drei Angebote 

seitens des Amtes einzuholen wären (Bestbieterprinzip) und der Auftrag dann ohne 

Gemeinderatsbeschluss vergeben werden könne. 

 

- GRin Wieser stellt fest, dass die Position „Bibliothek Volksschule“ von € 50.000,- auf € 40.000,-- und 
dann nochmalig auf € 30.000,- gekürzt wurde und stellt ein Ungleichgewicht in Bezug auf die Position 
„Weihnachtsmarkt“ fest, da dieser von € 30.000,-- auf € 25.000,-- gekürzt wurde und ersucht dafür 
um eine Begründung. 
GR Alexandra Wieser gibt zu Protokoll, dass sie für das Budget 2023 stimmen wird, jedoch als Obfrau 

des Bildungsausschusses mit der Kürzung der Position „Bibliothek“ auf € 30.000,- nicht einverstanden 

ist. 

 

- GR Werner Hochfilzer stellt fest, dass weder die Bibliothek noch ein Mietauto für die Gemeinde 
jemals im Gemeinderat behandelt wären und nunmehr im Haushaltsvoranschlag vorzufinden sind. 
 

- GR Andreas Bombek möchte im kommenden Jahr das Budget bereits im Herbst planen. 
 

- GRin Olesia Zalkowski thematisiert die große Wichtigkeit zur Anschaffung eines Fahrzeuges für die 
Gemeinde, dass den ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Auslieferung des „Essen Dahoam“ zur 
Verfügung gestellt werden könnte. Vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern wäre die Auslieferung des 
Essens mit dem eigenem PKW zu risikoreich (Haftung bei Unfällen und Schäden am Fahrzeug). 

 

Nach eingehender Diskussion über des Haushaltsvoranschlag 2023 wird die Sitzung auf Antrag von Vizebgm. 

Hannes Waltl für weitere Beratungen (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) um 10:30 Uhr unterbrochen.  

 

Fortführung der Sitzung um 10:35 Uhr zur Abstimmung dieses Tagesordnungspunktes. 

 

Die Präsentation ist als Anlage A beigeschlossen. 

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol mit 9 : 5 

Gegenstimmen und 1 Stimmenthaltung den Haushaltsvoranschlag 2023. 

 

Gemäß § 45 Tiroler Gemeindeordnung 2001 ist eine Stimmenthaltung als Ablehnung zu werten. 
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9. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der 

Gemeinde Oberndorf in Tirol im Bereich Gp. 4321 und 4323 (Kals) 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

gemäß § 67 Abs. 1 iVm. § 63 Abs. 4 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 101, den vom 

Planer AB Lotz & Ortner ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des örtlichen 

Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Oberndorf in Tirol vom 14.02.2022 zu Zahl: ÖRKOBD_05_Kals, 

durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.  

 

Der Entwurf sieht folgende Änderungen vor: 

 

Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Oberndorf in Tirol im Bereich der Gp. 4321 

und 4323 KG Oberndorf in Tirol (Anpassung des baulichen Entwicklungsbereiches Kals). 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 67 Abs. 1 lit. c TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.    

 

 
10. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Raumordnungs-/Widmungsvertrages 

betreffend Gp. 5034/8 (Biehl) 

Der Bürgermeister erläutert die wesentlichen Punkte. 

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

den Abschluss eines Raumordnungs-/Widmungsvertrages im Bereich Gp. 5034/8 KG 82110 Oberndorf in 

Tirol (Biehl; Daxer). 

 

 
11. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Umwidmung im Bereich Gp. 5034/8 (Daxer) 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

gemäß § 68 Abs. 3 iVm. § 63 Abs. 9 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom 

Planer AB Lotz und Ortner ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der 

Gemeinde Oberndorf in Tirol vom 21.11.2022, zu Planungsnummer 413-2022-00009 (Daxer; Biehl), durch 

vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oberndorf in Tirol im 

Bereich der Gp. 5034/8, KG 82110, vor:  
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Umwidmung  

Grundstück 5034/8 KG 82110 Oberndorf  

rund 555 m² 

von  

Freiland § 41  

in  

Wohngebiet § 38  

 

Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

 
12. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Umwidmung im Bereich Gp. .340 und 4777/4 

(Landmann) 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol mit 14 JA : 0 

Gegenstimmen (1 Stimmenthaltung aufgrund Befangenheit) gemäß § 68 Abs. 3  iVm. § 63 Abs. 9 Tiroler 

Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom Planer AB Lotz und Ortner ausgearbeiteten 

Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oberndorf in Tirol vom 18.11.2022, 

zu Planungsnummer 413-2022-00008 (Landmann), durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen 

Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oberndorf in Tirol im 

Bereich der Gp. .340 und 4777/4, KG 82110, vor:  

 

Umwidmung 

Grundstück .340 KG 82110 Oberndorf 

rund 1005 m² 

von Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 

in 

Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) eingeschränkt auf landwirtschaftliche Gebäude § 40 (7) 

sowie 

rund 220 m² 

von Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) 

in 

Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) eingeschränkt auf landwirtschaftliche Gebäude § 40 (7) 
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sowie 

rund 13 m² 

von Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) 

in 

Freiland § 41 

weiters  

Grundstück 4777/4 KG 82110 Oberndorf 

rund 114 m² 

von Freiland § 41 

in 

Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) eingeschränkt auf landwirtschaftliche Gebäude § 40 (7) 

sowie 

rund 1801 m² 

von Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 

in 

Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) eingeschränkt auf landwirtschaftliche Gebäude § 40 (7) 

sowie 

rund 730 m² 

von Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) 

in 

Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) eingeschränkt auf landwirtschaftliche Gebäude § 40 (7) 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich Gp. 5914/2 

(Friedhof) 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

gemäß § 68 Abs. 3 iVm. § 63 Abs. 9 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom 

Planer AB Lotz und Ortner ausgearbeiteten Entwurf vom 01.09.2022, zu Planungsnummer 413-2022-00007 

(Friedhof), über die Änderung des Flächenwidmungsplanes durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen 

Einsichtnahme aufzulegen. 
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Der Entwurf sieht eine Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oberndorf in Tirol im Bereich 

der Gp. 5914, KG 82110 Oberndorf in Tirol, vor: 

 

Umwidmung 

Grundstück 5914 KG 82110 Oberndorf 

rund 381 m² 

von Freiland § 41 

in 

Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Kirche mit Friedhof 

 

 

Gleichzeitig wurde gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

 
14. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich Gp. 4486/7 

(Höck) 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

gem. § 64 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom Planer AB Lotz und 

Ortner zu Planungsnummer BPLOBD_2022_01_Höck vom 22.02.2022 (Höck) ausgearbeiteten Entwurf über 

die Erlassung eines Bebauungsplanes der Gemeinde Oberndorf in Tirol durch vier Wochen hindurch zur 

öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Der Entwurf sieht die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 4486/7 KG 82110 Oberndorf in 

Tirol vor (Höck). 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 3 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des gegenständlichen 

Bebauungsplanes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

 
15. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit der Hoagascht 

Bau GmbH im Bereich Gp. 4918/1 (Gehsteigerweiterung) 
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Der Bürgermeister erläutert, dass die Hoagascht-Bau GmbH der Gemeinde zum Zweck der 

Gehsteigverbreiterung entlang der gemeinsamen Grenze der Gp. 4578/8 und 5918/1 auf eine durchgehende 

Breite von 2 Metern eine Dienstbarkeitsfläche im Gesamtausmaß von 36 m² einräumt. 

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

den Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages auf Gp. 4578/8 im Ausmaß von 36 m² mit der Hoagascht-Bau 

GmbH.   

 

 
16. Beratung und Beschlussfassung über die Bildung und Erweiterung einer Verwaltungsgemeinschaft zur 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen für Freizeitwohnsitze und den Abschluss einer 

Vereinbarung über die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft 

Der Bürgermeister erläutert den wesentlichen Inhalt dieses Tagesordnungspunktes. 

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Jochberg, Aurach bei Kitzbühel, Reith bei 

Kitzbühel, Westendorf, Going am Wilden Kaiser, Kirchdorf in Tirol und St. Johann in Tirol zum Zweck der 

sparsamen und zweckmäßigen Besorgung der Aufgaben der beteiligten Gemeinden hinsichtlich der 

Überprüfung der Einhaltung der bau-, raumordnungs-, und abgabenrechtlichen Bestimmungen für 

Freizeitwohnsitze und den Abschluss einer Vereinbarung über die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft 

„Erhebungsgemeinschaft Freizeitwohnsitze“. 

 

Die Vereinbarung wird als Anlage B dem Protokoll beigefügt. 

 

 
17. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe einer Presseförderung 

Der Bürgermeister unterbreitet die Möglichkeit der Presseförderung des OD Magazins in Höhe von € 4.000-, 

im Gegenzug würde im OD Magazin über die Gemeinde Oberndorf je Ausgabe 2-seitg berichtet werden. 

 

Nach positiver Beschussfassung würde das Redaktionsteam einberufen werden, so der Bürgermeister weiter. 

 

Vizebgm. Waltl gibt zu Protokoll, dass diese Förderung vorerst nur für ein Jahr beschlossen werden sollte und 

dann in weiterer Folge eine Evaluierung stattfinden sollte. 

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

die Vergabe einer Presseförderung iHv. € 4.000,--. 

 

 
18. Beratung und Beschlussfassung über die Förderung der heimischen Landwirtschaft 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

die Ausschüttung einer Förderung für die heimische Landwirtschaft in Höhe von € 13.100,--. 
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19. Beratung und Beschlussfassung über die Subvention des Mädchen- und Beratungszentrums 

Der Bürgermeister berichtet über den Förderantrag des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk 

Kitzbühel auf je € 1,--/Einwohner der Gemeinde Oberndorf in Tirol. Der Antrag wurde bereits im 

Gemeindevorstand behandelt (Sitzung vom 15.11.2022) und liegt ein Beschluss auf je € 0,50/ Einwohner der 

Gemeinde Oberndorf i.T. vor. 

 

GR Andreas Bombek stellt einen Gegenantrag zum Gemeindevorstandsbeschluss auf je € 1,--/Einwohner der 

Gemeinde Oberndorf in Tirol.    

 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

die Subventionierung des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk Kitzbühel in Höhe von € 1,--/ 

Einwohner der Gemeinde Oberndorf in Tirol. 

 

 
20. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich Gp. 4779 

(Schroll) 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol einstimmig 

gemäß § 64 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom Planer AB Lotz 

und Ortner ausgearbeiteten Entwurf vom 07.09.2022 zu Zahl BPLOBD_2022_06_Schroll über die Erlassung 

eines Bebauungsplanes der Gemeinde Oberndorf in Tirol durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen 

Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Der Entwurf sieht die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 4779 vor (Schroll). 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 3 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des gegenständlichen 

Bebauungsplanes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 
 
21. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

Der Bürgermeister übergibt das Wort für Fragen: 

 

- Vizebgm. Hannes Waltl erkundigt sich nach dem Stand des Verfahrens beim Projekt Ehrenfried 
(hinter den örtlichen Friedhof). 
 

- Vizebgm. Hannes Waltl erkundigt sich nach dem Stand des Verfahrens bei der Liegenschaft ehem. 
Gasthaus Reinache bzw. ob mit Grundeigentümern Verhandlungen stattgefunden hätten. 
 

 

*

*

* Erläuterung im Sitzungsprotokoll des Gemeinderates vom 28.02.2023 unter Tagesordnungspunkt 2.
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- GR Andreas Bombek berichtet, dass der Chef der Lebenshilfe Oberndorf i.T. gerne über 
Entwicklungen in Oberndorf im Gemeinderat berichten würde (Wachstum der Gemeinde, 
Bestandsgebäude u.a.). 
 

- GR Andreas Bombek würde gerne das Projekt der EC Kartenzahlung im Schwimmbad umsetzen. 
 

- GR Andreas Bombek erkundigt sich nach der Abrechnung des Rasenschnitts vom Fußballplatz. 
 

- GR Werner Hochfilzer erkundigt sich, warum der Fußballkäfig vom Fußballplatzes derzeit nicht 
aufgestellt ist. 

 
- GR Hansjörg Landmann merkt an, das die Subvention an den Skiclub seitens der Gemeinde noch nicht 

an diesen angewiesen wurde. 
 

- GRin Sabine Schwaiger fragt nach, ob das Oberndorfer Bauernladl bei den Oberndorf Gutscheinen 
mitmachen kann. 

 
- GV Christian Schroll erkundigt sich, ob anstelle der heuer ausgesetzten Weihnachtsfeier im 

kommenden Jahr ein Sommerfest stattfinden könnte. 
 

- GV Christian Schroll erkundigt sich, ob eine Gemeindeversammlung geplant ist. 
 

- GV Christian Schroll ersucht in der Mitte des kommenden Jahres um einen Überblick über das Budget 
(Überschreitungen/Unterschreitungen). 
 

 

Der Bürgermeister beschließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 11:07 Uhr. 

 

 
22. Beratung und Beschlussfassung über die Sonderzahlung Weihnachtsgeld 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol mit 13 : 0 

Gegenstimmen die Öffentlichkeit vom Tagesordnungspunkt 22 gem. § 36 TGO 2001 auszuschließen. 

Hierüber erliegt eine eigene Niederschrift, die gesondert gefertigt wird. 

 

 
23. Beratung und Beschlussfassung über die Nachbesetzung des Bauamtes 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oberndorf in Tirol mit 13 : 0 

Gegenstimmen die Öffentlichkeit vom Tagesordnungspunkt 23 gem. § 36 TGO 2001 auszuschließen. 

Hierüber erliegt eine eigene Niederschrift, die gesondert gefertigt wird. 
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Protokoll genehmigt und gefertigt am: 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Bgm. Hans Schweigkofler Vizebgm. Hannes Waltl 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

GV Christian Schroll Schriftführerin Mag. Alexandra Gartner-Müller 

 


